




















Kaiser Ferdinand II. fürstet die reichsunmittelbare Grafschaft Zollern 
und erhebt den Grafen Johann Georg von Hohenzollern-Hechingen 
und dessen erstgeborene männliche Nachkommenschaft als Inhaber 
der gefürsteten Grafschaft und des Stammhauses Zollern in den 
Reichsfürstenstand. Regensburg, 28. März 1623 
LABW, StAS FAS HH 1-50 T 1-5 U 320 

Die Standeserhöhung erfolgte aufgrund der diplomatischen und 
militärischen Dienste der Vorfahren des Fürsten Johann Georg von 
Hohenzollern-Sigmaringen sowie wegen seiner eigenen Verdienste 
für Kaiser und Reich und wegen seines persönlichen Engagements in 
der katholischen Liga. Da die Grafschaft Zollern reichsunmittelbar 
war, konnte – im Unterschied zu der Österreich lehenbaren 
Grafschaft Sigmaringen – auch ihr Status angehoben werden. 
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